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Verbandssatzung der Elztal-Schule
Gutach im Breisgau
Sonderpädagogisches Bildungs- und
Beratungszentrum Elztal-Schule - SBBZ
Zur Bildung dieses Schulverbandes vereinbaren die beteiligten Gemeinden
aufgrundvon § 31 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg (SchG) i.d.F.vom
01.August 1983 i.V. mit §§ 5 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammen-
arbeit (GKZ) i.d.F. vom 16.09.1974 (Ges.Bl.S.408) die folgende
S c h u l v e r b a n d s s a t z u n g

§ 1

Mitglieder, Name und Sitz des Verbandes
1. Die Gemeinden / Städte Biederbach, Elzach, Gutach im Breisgau, Simons-
wald, Waldkirch und Winden im Elztal im Landkreis Emmendingen, im fol-
gendenVerbandsgemeindengenannt,bildenunterdemNamenElztal-Schule
Gutach im Breisgau (Förderschule) einen Schulverband.
2. Der Schulverband, im folgenden Verband genannt, hat seinen Sitz in Gu-
tach im Breisgau.
§ 2

Aufgaben des Verbandes
1. Der Verband ist Träger der Förderschule nach Maßgabe des § 15 und im
Sinne von § 27 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg.
2. Die sachlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Unterrichtser-
teilung werden nach den gesetzlichen Bestimmungen geschaffen.
§ 3

Schulbezirk und sachlicher Schulbereich
Die Schulträgerschaft des Verbandes erstreckt sich räumlich auf das gesamte
Gebiet der Verbandsgemeinden. In der Verbandsschule werden die in diesem
Gebiet sonderschulpflichtigen Schüler mit besonderem Bildungs- und Bera-
tungsbedarf unterrichtet.
§ 4

Organe des Verbandes
Organe des Verbandes sind:
die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.
§ 5

1. Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der Verbands-
gemeinden kraft ihres Amtes.
2. Das Stimmverhältnis untereinander wird wie folgt festgelegt:
Jede Gemeinde bis 1000 Einwohner hat eine Stimme,
für jede angefangenenweiteren 1000 Einwohner eineweitere Stimme, jedoch
kann kein Mitglied mehr als 40 Prozent der Gesamtstimmen auf sich vereini-
gen. Maßgebend ist die Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.
3. Der Bürgermeister einer Verbandsgemeinde wird bei Verhinderung durch
seinen allgemeinen Stellvertreter vertreten.
4. Die Verbandsversammlung beschließt über die grundsätzlichen Angele-
genheiten des Verbandes. Sie ist insbesondere zuständig für die Beschluss-
fassung über
a) die Wahl des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter,
b) die Aufnahme neuer Mitglieder,
c) das Ausscheiden eines Mitgliedes,
d) die Änderung der Satzung,
e) den Erlass von Satzungen
f) die Auflösung des Verbandes,
g) den Erlass der Haushaltssatzung und der Nachtragssatzung sowie über die
Feststellung des Ergebnisses der Jahresrechnung,

h) Maßnahmen, deren Kosten den Betrag von 10.000 Euro übersteigen.
§ 6

Verbandsvorsitzender
Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter werden von der Verbands-
versammlung aus ihrer Mitte auf fünf Jahre gewählt. Scheiden sie vorzeitig
aus der Verbandsversammlung aus, so wird für den Rest ihrer Amtszeit je-
weils ein Ersatzmann gewählt. Bis zur Neuwahl nehmen der bisherige Vor-
sitzende bzw. seine Stellvertreter ihr Amt weiter wahr.
§ 7

Verwaltungsleihe
Das für die Reinigung und Unterhaltung des Gebäudes, die Unterstützung des
Schulleiters erforderliche Personal, sowie die Verwaltungsleistungen für das
SBBZ Elztal-Schule wird in Form der Verwaltungsleihe dem Schulverband
vom Verbandsmitglied Gemeinde Gutach im Breisgau zur Verfügung gestellt.
Die anteiligen Personalkosten werden dem Schulverband quartalsmäßig von
der Gemeinde in Rechnung gestellt.
§ 8

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung
1. Für die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten die Vorschriften
über die Gemeindewirtschaft entsprechend mit Ausnahme der Vorschriften
über die Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushalts-
plans sowie der Jahresrechnung, über das Rechnungsprüfungsamt und den
Fachbeamten für das Finanzamt.
2. Bei der Kassenführung des Verbandes ist eine von der Gemeindekasse ge-
trennte Geldverwaltung und die Führung besonderer Konten für den bargeld-
losen Zahlungsverkehr erforderlich.
3. Der Kassenverwalter und der Schriftführer des Zweckverbandes werden
von der Verbandsversammlung bestimmt.
§ 9

Deckung des Finanzbedarfs
Soweit der Finanzbedarf des Verbandes nicht durch andere Einnahmen ge-
deckt werden kann, wird er von den Verbandsgemeinden durch eine jährli-
che Schulkostenumlage (§ 10) und bei Investitionen durch eine Kapitalumlage
(§ 11) aufgebracht.
§ 10

Jährliche Schulkostenumlage
1. Die jährliche Schulkostenumlage wird erhoben um den laufenden Schul-
kostenaufwandzudecken.Umlageschlüssel istdieZahlderSchüleramStich-
tag der allgemeinen Schulstatistik des vorangegangenen Kalenderjahres.
2. Die Schulkostenumlage ist in einer Summe zum 01.04. eines Jahres fällig.
3. Für besondere Vorhaben kann durch die Verbandsversammlung eine ge-
sonderte Umlage bestimmt werden. Diese Umlage bestimmt sich zu 50 Pro-
zent aus den durchschnittlichen Schülerzahlen der letzten 5 Jahre und zu 50
Prozent aus den jeweiligen Einwohnerzahlen zum 30.06 des Vorjahres.
§ 11

Kapitalumlage
1.Verbleibtbei Investitionen nachAbzug der sonstigenEinnahmen (Beihilfen,
Zuschüssen, Schenkungen und dergleichen) noch ein ungedeckter Aufwand
von mehr als 25.000 €, so kann der verbleibende Aufwand durch die Aufnah-
me von Darlehen gedeckt. Die hieraus entstehenden Zins- und Tilgungsleis-
tungen sind von den Verbandsgemeinden durch eine Kapitalumlage aufzu-
bringen.
2. Der Verband kann ferner eine Kapitalumlage erheben, wenn er zur Erfül-
lung seiner Aufgaben Vermögensgegenstände erwerben, neu schaffen oder
vollständig erneuern muss und der Umlagebedarf dafür auf mindestens
3.000 Euro pro Jahr veranschlagt wird.
3. Umlageschlüssel für die Kapitalumlage ist zu 50 Prozent die durchschnitt-
liche Schülerzahl der letzten 5 Jahre und zu 50 Prozent die jeweilige Einwoh-
nerzahl zum 30.06. des Vorjahres.
4. Vorzeitige Kapitaltilgung ist jeweils zum 31.12. eines Jahres möglich. Der
Anteil am jeweiligen Restdarlehen des Verbandes errechnet sich hierbei

ebenfalls nach der Einwohnerzahl vom 30.06. des Vorjahres. Bei einer vor-
zeitigen Kapitaltilgung ist eine vierteljährliche Kündigungsfrist einzuhalten.
5. Die Kapitalumlage wird jeweils einen Monat nach ihrer Anforderung fällig.
Je nach Kassenbedarf kann sie zur Durchführung der Maßnahme sofort in
voller Höhe oder in Teilbeträgen erhoben werden.
§ 12

Öffentliche Bekanntmachung
Die öffentlichen Bekanntmachungen des Schulverbandes erfolgen nach der
jeweiligen Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung der ein-
zelnen Mitglieder.
§ 13

Neuaufnahme und Ausscheiden von Verbandsgemeinden
1. Die Aufnahme weiterer Gemeinden in den Verband wird in der Regel nur
zu Beginn eines Schuljahres zugelassen. Das gleiche gilt für das Ausscheiden
einer Gemeinde aus dem Verband. Die Bedingungen, unter denen eine Ge-
meinde in den Verband neu aufgenommen wird, werden zuvor zwischen
dem Verband und der aufnahmeantragstellenden Gemeinde schriftlich ver-
einbart. In der Regel hat die beitretende Gemeinde an den Verband einen
Kapitalzuschuss zu zahlen, der im Sinne von § 9 GKZ die Vorteile und Nach-
teile der Beteiligten in angemessener Weise ausgleichen soll.
2. Ausscheiden einer Gemeinde ist nur möglich, wenn die auf sie entfallen-
den Verpflichtungen von ihr zum Ausscheidungstermin erfüllt sind. Sie hat
durch ihr Ausscheiden keinen Anspruch an das, durch den Verband bis zu
ihrem Ausscheiden geschaffene Vermögen.
§ 14

Satzungsänderung
Ein Beschluss, der die Verbandssatzung ändert, bedarf einer Mehrheit von
zwei Dritteln der satzungsgemäßen Stimmzahl der Verbandsmitglieder.
§ 15

Auflösung des Verbandes
1. Zum Beschluss über die Auflösung des Verbandes ist eine Mehrheit von drei
Vierteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsmitglieder erfor-
derlich. § 30 SchG findet Anwendung.
2. Bei der Auflösung werden das Vermögen und die Verbindlichkeiten des
Verbandes auf die ihm bei der Auflösung angehörenden Gemeinden aufge-
teilt, soweit sie nicht auf andere Rechtsträger, die die Verbandsaufgaben ganz
oder teilweise übernehmen, übertragen oder von diesen übernommen wer-
den. Maßstab für die Aufteilung des Vermögens ist die Einwohnerzahl der
Verbandsmitglieder zum 30.06. des vorangegangenen Jahres.
3. Für Verpflichtungen des Verbandes, die nur einheitlich erfüllt werden kön-
nen und über die Abwicklung der Auflösung hinauswirken, bleiben die Ver-
bandsgemeinden Gesamtschuldner. Die Erfüllung solcher Verpflichtungen
ist, sofern bei der Auflösung nichts anderen vereinbart wird, Aufgabe der
Sitzgemeinde des Verbandes. Die übrigen Gemeinden haben dieser ihren An-
teil nach Maßstab des Absatzes 2 zu zahlen.
§ 16

Inkrafttreten
Diese Verbandssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.

Gutach im Breisgau, den 24. März 2023

gez. Sebastian Rötzer, Verbandsvorsitzender

In den folgenden sieben Tagen finden keine Gremiensitzungen statt.

Rathaus Waldkirch
Tel. 07681 404 0
Fax 07681 404 179
Mail: postkorb@stadt-waldkirch.de
www.stadt-waldkirch.de

Allgemeine Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag   8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr

zusätzlich telefonisch erreichbar:
Montag bis Mittwoch 14.00 - 15.30 Uhr

Ortsverwaltung Kollnau
Rathausplatz 1
Telefon 07681 4779 99 12 
Mail: ortsvorsteher-kollnau@stadt-waldkirch.de

Montag, Mittwoch, Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Ortsverwaltung Buchholz
Am Drescheschopf 1
Telefon 07681 97 63 
Mail: ortsvorsteher-buchholz@stadt-waldkirch.de

Montag 14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr

Ortsverwaltung Siensbach
Talbachstraße 31
Telefon 07681 88 01
Mail: ortsvorsteher-siensbach@stadt-waldkirch.de

Donnerstag 18.00 - 20.00 Uhr

Ortsverwaltung Suggental
Talstraße 34
Telefon 07681 205 94 16 
Mail: ortsvorsteher-suggental@stadt-waldkirch.de
Montag 18.00 - 20.00 Uhr

Wohnungswirtschaft
Gartenstraße 5
Telefon 07681 408 90
Mail: info@wowi-waldkirch.de

Technische Betriebe
Breitmatte 3
Telefon 07681 474 35 10
Bereitschaftstelefon 07681 474 35 20

Stadtwerke GmbH
(Strom, Gas, Wasser, Straßenbeleuchtung)
Fabrikstraße 15
Telefon 07681 477 88 90
Störung: Tel. 07681 493 99 95
Mail: info@sw-waldkirch.de

Öffnungszeiten Bürgerservice:
Montag und Dienstag  8.00 - 15.30 Uhr
Mittwoch und Freitag  8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr
1. Samstag im Monat  10.00 - 12.00 Uhr

Tourist-Information Waldkirch
Marktplatz 1–5, Tel. 07681 19433

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Mittwoch 8.00 - 15.30 Uhr
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr
Freitag  8.00 - 15.30 Uhr

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag 13.00 - 17.00 Uhr 

Sonntag 11.00 - 17.00 Uhr

Kirchplatz 14, Tel. 47 85 30

www.elztalmuseum.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und  
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 10.00 - 13.00 Uhr
Freitag und Samstag 10.00 - 13.00 Uhr

Schlettstadtallee 9, Tel. 2 41 47 
info@mediathek-waldkirch.de

Öffnungszeiten:
Di. bis Do. 17.00 - 21.00 Uhr

und jeden zweiten Freitag 

18.00 - 22.00 Uhr

nach Voranmeldung

Fabrikstraße 16, Tel. 47 47 09
hausderjugend@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechzeiten:

Montag bis Freitag  8.30 - 11.30 Uhr 

Merklinstraße 19, Tel. 55 70

www.musikschule-waldkirch.de 

Rettungszentrum
Lange Str. 118, 79183 Waldkirch

Telefon Rettungszentrum 47 43 83-0

Notruf Feuerwehr 112 

info@feuerwehr-waldkirch.de

www.feuerwehr-waldkirch.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag  9.00 - 16.30 Uhr

Emmendinger Str. 3, Tel. 49 01 27

roteshaus@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechzeiten:

Montag bis Freitag nach Vereinbarung

Freie Str. 17, Tel. 07681 474 08 57

www.stadtarchiv-waldkirch.de

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN
Vorwahl

Telefon (0 76 81)www.stadt-waldkirch.de
Das Schwimmbadteam dankt allen
Gästen, die ins ’s Bad gekommen sind 
und freuen sich auf ein Wiedersehen
im nächsten Jahr!

Das Schwimmbad ist derzeit
geschlossen.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

SITZUNGEN DER GREMIEN

Fortsetzung auf Seite 4
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Sprechstunden der Ortsvorsteherin in Kollnau

Die Sprechstunden von Ortsvorsteherin Gabi Schindler am Montag und Frei-
tag jeweils von 9.15 bis 12.15 Uhr und im Bürgertreff Kollnau an ersten Mitt-
woch im Monat von 11 bis 12 Uhr entfallen bis auf Weiteres. Für die Sprech-
stunde am Donnerstagnachmittag zwischen 16 und 18 Uhr wird um eine An-
meldung per E-Mail an ortsvorsteher-kollnau@stadt-waldkirch.de oder ga-
bi.schindler@hotmail.de oder unter der Telefonnummer 07681/5715 gebeten.

Büro Mehrgenerationenhaus „Rotes Haus“ geschlossen

Das Büro des Roten Hauses ist bis Freitag, 14. April, geschlossen.

Die Stadt Waldkirch gratuliert!

c Waldkirch (Kernstadt)

Maria Luise Blassfeld-Albertsmeyer (70), Erika Margareta Brugger (70), Horst
Gerhard Michael Jockers (90)
c Kollnau

SiegfriedWernerWorff (85),DetlefGrieshaber (70),HelgaBrigitteSchonhard
(70)
c Buchholz

Jörg Weber (85), Martha Schüssele (70)

Der Arbeitsmarkt für die Geschäftsstelle Waldkirch

Die Arbeitslosigkeit ist von Februar auf März um 18 auf 612 Personen gestiegen.
Das waren 101 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf
Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im März 2,5%;vor einemJahr belief
sie sich auf 2,1%. Dabei meldeten sich 149 Personen (neu oder erneut) arbeits-
los, 50 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 136 Personen ihre
Arbeitslosigkeit (–22). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 460 Arbeitslosmel-
dungen, das ist ein Plus von 45 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem ge-
genüber stehen 407 Abmeldungen von Arbeitslosen (–53). Der Bestand an Ar-
beitsstellen ist im März um 5 Stellen auf 305 gestiegen; im Vergleich zum Vor-
jahresmonat gab es 78 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im März
46 neue Arbeitsstellen, 32 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 177
Arbeitsstellen ein, geg. dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 78.

Die folgenden Termine gelten, wenn nicht anders genannt, für das Jahr 2023.
Kandelstraße (L 186) wird erneut gesperrt

Am Dienstag, 11. April, setzt das Regierungspräsidium Freiburg (RP) die Arbei-
ten an der Straße auf den Kandel (L 186, Kreis Emmendingen) fort. Neben der
Sanierung der Straßenentwässerung werden auf einer Länge von rund 1.200
Meter Schutzzäune gebaut, die den Verkehr vor Steinschlag schützen sollen.
Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte August abgeschlossen sein. In die-
ser Zeit ist die Straße komplett gesperrt, der Verkehr wird über Glottertal um-
geleitet. Wie das RP mitteilt, kann der Kandelberglauf am Sonntag, 7. Mai, trotz
der Bauarbeiten stattfinden.
Straßen durch Kandel-Berglauf am Samstag, 6. Mai, teilweise gesperrt

Am Samstagnachmittag, 6. Mai, findet von 15 Uhr bis zirka 17 Uhr der 39. Inter-
nationale Kandel-Berglauf der Leichtathletikabteilung des SV Waldkirch statt.
Start ist um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Von 14 bis 15.30 Uhr wird die Kandel-
straße Richtung Innenstadt ab der Abzweigung Rosenweg gesperrt. Sobald das
Läuferfeld auf der L 186 in Höhe des Gasthauses „Altersbach“ angelangt ist,
wird die Kandelstraße in Richtung Kandel ab hier gesperrt. Vom Kandel aus
erfolgt ab 14.30 Uhr die Sperrung der L 186 ab dem oberen Kandelparkplatz
Richtung Waldkirch. Die Kandelzufahrt über das Glottertal ist vom Berglauf
nicht betroffen. Das Dezernat IV – Planen, Bauen und Umwelt – der Stadt Wald-
kirch und die Polizei bitten alle Verkehrsteilnehmer, die angeordneten Ver-
kehrszeichen sowie die Weisungen der Polizeibeamten zu beachten, um einen
reibungslosen Ablauf des Kandel-Berglaufes zu gewährleisten und die Sport-
lerinnen und Sportler nicht zu gefährden.
Einschränkungen auf der B294, L186 und K5103

Aufgrund der Verlegung der 2. Einspeiseleitung vom Mauracher Berg nach
Waldkirch wird es Verkehrseinschränkungen auf der B294 Abfahrt Waldkirch-
West, auf der K5103 im Bereich Martinshof und der L186 zwischen der Abzwei-
gung Suggental und Ortsschild Waldkirch geben. Die Arbeiten finden im Zeit-
raum von Mittwoch, 5. April, bis voraussichtlich Dienstag, 1. August, in Ab-
schnitten statt. Es dringend um Beachtung der Beschilderung gebeten.
Neuverlegung Trinkwasserleitung in der Freiburger Straße

Aufgrund der Verlegung der 2. Einspeiseleitung vom Mauracher Berg nach
Waldkirch wird es in der Freiburger Straße im Bereich der zwischen Ortstafel
und der Kreuzung Emmendinger Straße/Erwin-Sick-Straße ab Mittwoch, 5.
April, bis voraussichtlich Dienstag, 1. August, zu erheblichen Verkehrsein-
schränkungen kommen.
Bauarbeiten in der Schwarzenbergstraße werden wieder aufgenommen

Die Bauarbeiten in der Schwarzenbergstraße an der Kanalisation wurden wie-
der aufgenommen, sodass eine direkte Durchfahrt an dann nicht mehr möglich
ist. Die ausgeschilderte Umleitung führt durch den Wald.
Straßensperrung und besondere Vorsicht wegen der Amphibienwanderung

Im März und April ist die Zufahrt, die am Seerosenteich zur Tennishalle führt,
aufgrund derAmphibienwanderungvon 19 Uhr bis morgens um 7 Uhr gesperrt.
Es wird um Verständnis gebeten, dass in diesem Zeitraum das Parken nur auf
den Parkplätzen an der Kandelstraße möglich ist. Die Stadt Waldkirch bittet
außerdem alle Autofahrer und Autofahrerinnen an der Kandelstraße auf der
Höhe des Seerosenteichs und rund um den Teich beim Bruder-Klaus-Kranken-
haus (Heitereweg) um besondere Vorsicht. Hier sind in den Abendstunden die
Ehrenamtlichen des BUNDs unterwegs und helfen den Tieren über die Straße.
Einen weiteren Bereich mit einer großen Anzahl an wandernden Amphibien
gibt es am Wegelbächle bei den Petershöfen.
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Oberbürgermeister Roman Götzmann, Stadt Waldkirch
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Sommerübungsplan über die Belegung der Sport- und Festhallen in der Gesamtstadt

Gültig ab 3.4.2023 bis 2.10.2023

Sommerübungsplan über die Belegung der Sport- u. Festhallen in der Gesamtstadt.

Gültig ab 03.04.2023 bis 02.10.2023

Sportstätten Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag/Sonntag

Kollnau

Georg-Schindler

Halle1/3

7:45 - 11:05 Realschule    
11:30 - 13.00 GS

14:30 - 20:00 Turnverein
20:00 - 22:00 Volleyball

7:45 - 9:20 GS                 
9:30 - 10:30 Turnverein       

11:30 - 15:45 GS                             
15:45 - 17:00 Turnverein      

17:00 - 20:00                      
Leichtathletik 

20:00 - 22:00 Turnverein

7:45 - 11:10 GS           
14:00 - 15:45 GS                        

15:45 -18:00 Turnverein           
18:00 - 22:00 Tischtennis

7:45 - 11:05 Realschule                                
11:30 - 15:45 GS             

15:45 - 22:00 Turnverein

7:45 - 13:00 GS                   
14:15 - 19:00 Leichtathletik

19:00 - 20:30 Karate
20:30 - 22:00 Volleyball

Sa. 9:00 - 12:30 Sport "Bruckwald"                                              
Sa. 12:30 - 18:30 Tennis                                             

Sa. 20:00 - 22:00 MKAD/Khawaja                                
So. 10:00 - 12:00 Turnen                                            
So. 14:00 - 18:00 Tennis                                             

So. 18:00 - 20:00 Marashi/SK Vllaznia          

Georg-Schindler

Halle2/3

7:45 - 11:05 Realschule  
11:30 - 13:00 GS

14:30 - 17:30 Turnverein 
18:00 - 22:00 Tischtennis 

8:35 - 9:20 GS                
9:30 - 10:30 Turnverein   

11:30 - 15:45 GS          
15:45 - 17:00 Turnverein      

17:00 - 20:00                   
Leichtathletik

20:00 - 22:00 Turnverein

7:45 - 11:10 GS           
14:00 - 15:45  GS        

15:45 - 18:00 Turnverein           
18:00 - 21:30 Skizunft

 7:45 - 11:05 Realschule        
11:30 - 15:45 GS                          

15:45 - 22:00 Turnverein

7:45 - 13:00 GS                       
14:15 - 18:00 Leichtathletik             
18:00 - 20:00 Turnverein
20:00 - 22:00 Volleyball

Sa. 9:00 - 12:30 Sport "Bruckwald"                                          
Sa. 12:30 - 18:30 Tennis                                          

Sa. 20:00 - 22:00 MKAD/Khawaja                               
So. 10:00 - 12:00 Turnen                                         
So. 14:00 - 16.00 Tennis                                          

So. 18:00 - 20:00 Marashi/SK Vllaznia   

Sporthalle 1/3
7:45 - 11:05 Realschule 

11:05 - 15:30 Freie Schule                    
18:30 - 22:00 Karate

7:45 - 13:00 Realschule 
13:00-15:30 Freie Schule 

16:30 - 17:30 Ballsalat            
17:30 - 20:00             

Jugend-Volleyball           
20:00  - 22:00                 

Volleyball        

 7:45 - 15:30 Realschule 
16:30 - 19:30 Volleyball     

19:30 - 22:00                  
SVW Badminton 

7:45 - 15:30 Realschule              
17:30 - 19:00 Karate

19:00 - 22:00 Volleyball 

      7:45 - 15:30 Realschule                                     
17:00 - 20:00 SVW Basketball                 

20:00 - 22:00 Badminton  

Sa.18:00 - 22:00 Haus der Jugend                              
(nur 1. Sa. Im Monat)                                                                                                                 

So. 18.00 - 20.00 FC Oberkollnau  

Sporthalle 2/3
7:45 - 11:05 Realschule 

11:05 - 15:30 Freie Schule  
18:30 - 22:00 Karate   

7:45 - 13:00 Realschule 
13:00 - 15:30 Freie Schule 

16:30 - 17:30 Ballsalat            
17:30 - 20:00             

Jugend-Volleyball               
20:00 - 22:00                  

Volleyball     

7:45 - 15:30 Realschule 
16:30 - 19:30 Volleyball      

19:30 - 22:00                  
SVW Badminton 

7:45 - 15:30 Realschule    
17:30 - 20:00 Karate

20:00 - 22:00 Volleyball

7:45 - 15:30 Realschule                                  
17:00 - 20:00 SVW Basketball

20:00 - 22:00 Badminton 

Sa.18:00 - 22:00 Haus der Jugend                              
(nur 1. Sa. Im Monat)                                                                                                                   

So. 18.00 - 20.00 FC Oberkollnau  

Festhalle
Reinigungsarbeiten        

9:40 - 15:45 GS                

 7:45 - 15:45 GS            
15:45 - 18:00                
SVW Turnen

18:00 - 21:00 Skizunft 

 7:45 - 15:45 GS                     
18:00 - 22:00 ASV 

7:45 -  15:45 GS              
17:00 - 19:00 VGS             

    7:45 - 11:10 GS                  
16:00 - 18:00 Feuerteufel  
Kinder und Garde (Bühne)                                                          

 Sa. 10:00 - 12:00 Bezirks-Ringerjugend              
(bei Bedarf)                                                              

Sa. 12:00-17:00 Feuerteufeltänzer (bei Bedarf)

Gymnastik-

räume in der

Festhalle

20:00 - 22:00 
Steinkrähenhexen

8:30 - 9:30 VGS                 
19:30 - 21:00                

Katori Shinto Ryu       

9:45 - 11:00 SVW Turnabtlg.                         
17:00 - 19:00 VGS    

9:45 - 11:00 SVW Turnabtlg. 
(Osteoporose)                    

16:00 - 19:00 Feuerteufel     
(falls Bühne belegt)

Realschulhalle

 7:45 -15:30 Realschule  
15:30 - 19:30 Fechten  

19:30 - 21:30 Turnverein 
Gymnastik 

7:45 - 15:30 Realschule   
18:15 - 21:00  Turnverein                                   

21:00 - 22:30 SVW 
Basketball

7:45 - 15:30 Realschule  
15:30 - 18:45 Fechten 

18:45 - 19:45 Yoga 
Turnverein (Reichenbach)            
20:00 - 21:15 Fitness-Mix 

Turnverein

7:45 - 15:30 Realschule          
15:30 - 17:00 Fechten                 

17:00 - 20:00 Gymn.Franz 

7:45 - 13:00 Realschule      
14:00 - 17:00 Fechten      18:30 

- 20:00 SVW Basketball                                     
20:00 - 22:00 DLRG   

Sa. 10:00 - 12:00 DRK Ko. (14tägig)                        
Sa. 13:00 - 17:00 Feuerteufel Jugend               

Sa.18:00 - 20:00 Feuerteufel Erwachsene

Buchholz

Sporthalle

7:45 - 15:00 Schulsport       
15:00 - 16:45 FCB Kitanz          

17:10 - 18:15 BSG                
20:00 - 21:00 FCB GYM

   7:45 - 15:00 Schulsport       
15:15 - 17:30 FCB Kitu        

7:45 - 15:00 Schulsport     
15:30 - 17:00 FCB Kitu             

20:00 - 22:00 Breitensport

  7:45 - 15:00 Schulsport    
15:30 - 17:30 FCB KiTu                   

18:00 - 19:30 SVW Handball   
19:30 - 21:00 FCB Aerobic

7:45 - 13:00 Schulsport              
14:00 - 17:00 SVW Kitu                                   
20:00 - 22:00 Hot Socks

14:00 - 16:30 Hot Socks                         

Festhalle

 7:50 - 13:00 Grundschule 
14:45 - 16:45       
Seniorenwerk                                      

19:30 - 22:00 Möslegeister 
(bei Bedarf)                                                                             

7:50 - 13:00 Grundschule  
18:00 - 22:30                    

Hot Socks / Musikverein

7:50 -13:00 Grundschule           
19:00 - 20:00       

Möslegeister (bei Bedarf)    
20:00 - 22:00 Hot Socks

7:50 - 9:00 Grundschule      
20:00 - 22:30                      

Möslegeister (bei Bedarf)

7:50 - 13:00 Grundschule             
20:30 - 22:30 Hot Socks 

11:00 - 12:30 Hot Socks Judo Kids                                                                         
12:30 - 14:00 Möslegeister Kids (bei Bedarf)                               

14:00 - 18:00 Schlosshexen (bei Bedarf)                

  

Siensbach

Festhalle

bis  14:00 KiGa            
17:00 -18:30 MakeITCount 

Kindermusicalproben
18:30 - 20:00         

Musikkapelle Siensbach
 

bis 14:00 KiGa             
19.00 - 20:00 

SVW Gymn.-Frauen

bis  14:00 KiGa
20:00 - 22:00 

Laienspielgruppe der KLJB 
Siensbach

bis 14:00 KiGa
20:00 - 22:00 Musikkapelle 

Siensbach

bis  14:00 KiGa
20:00 - 22:00   

Laienspielgruppe der KLJB 
Siensbach

Suggental

Halle
9:00 - 12:30 KiTa

17:15 - 22:00
Tischtennisclub

9:30 - 10:30                         
Rückenschule March e.V.  

16:00 - 18:45                         

Rückenschule March e.V.                            
19:30 - 24:00
Musikverein

8:45 - 9:45                        
Rückenschule March e.V. 

15:30 - 16:30     
Kinderturnen TTC                       

17:15 - 19:30  
Tischtennisclub
20:00 - 21:00 

Damengymnastik TTC

9:00 - 12:30 KiTa                       
18:45 - 22:00

Tischtennisclub                  

10:00 - 12:00 KiTa                     
In der Saison

Tischtennisclub Verbandsspiele 

In der Saison  
Tischtennisclub
Verbandsspiele

 

Anmer ung: Sollten vorgegebene Hallenzeiten ni ht benötigt werden, bitten wir, dies umgehend der / dem zuständigen Sport tättenleiter/in zu melden.
Während den S hulferien ruht der Übungsbetrieb. Sofern während dieser Zeit wett ampfbedingt Übungsbetrieb notwendig i t,
bitten wir dies mit der / dem zu tändigen Sport tättenleiter/in abzusprechen.

Genehmigt: 29. Mär  2023

        Göt mann, Oberbürgermei ter

Sommerübungsplan über die Belegung der Sport- u. Festhallen in der Gesamtstadt.

Gültig ab 03.04.2023 bis 02.10.2023

Sportstätten Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag/Sonntag

Waldkirch
Kreisturnhalle

Schwarzenberg-

turnhalle

bis 15:30 Schulsport
15:30 - 22:00 Turnen

bis 15:30 Schulsport
15:30 - 22:00 Turnen

bis 15:30 Schulsport
15:30 - 18:00 Turnen
18.00 - 22:00 Ringen

bis 15:30 Schulsport
15:30 - 17:00 Turnen
17:00 - 20:30 Ambu-
lante Coronargruppe

bis 15:30 Schulsport                                                                                                                                                                  
15:30 - 18:00 Turnen
18:00 - 22:00 Ringen

samstags und sonntags, 
je von 09:00 - 19:00 

Turnen im Wechsel mit 
Ringen        

Gymnastikraum

Kastelbergschule

bis 16:15 Schulsport
16:15 - 17:30 FCW

17:30 - 22:30 
SVW-Tischtennis

bis 16:15 Schulsport
16:15 - 18:00 Fechten

18:00 - 22:30 
SVW-Tischtennis

bis 16:15 Schulsport 
16:15 - 19:00 FCW   

19:00 - 22:00 Skiclub                                                         

bis 16:15 Schulsport
16:15 - 17:30 FCW

17:30 - 22:30 
SVW-Tischtennis

bis 14:00 Schulsport
15:00 - 17:00 Fechten

17:00 - 22:30 
SVW-Tischtennis

Sa: 08:00 - 23:00 
SVW-Tischtennis

So:  08:00 - 14:00 
SVW-Tischtennis

Kastelberghalle

Feld 1

bis 15:30 Schulsport
15:30 - 20:00 Leichtath. 
20:00 - 22:30 Volleyball

bis 16:15 Schulsport
16:15 - 22:30 Handball

bis 16:15 Schulsport
16:15 - 20:45 
Leichtathletik             

20:45 - 22:30 FCW

bis 16:15 Schulsport
16:15 - 22:30 Turnen 

bis 14:30 Schulsport
14:30 - 17:30 

Volleyball
17:30 - 22:30 Handball

Kastelberghalle

Feld 2

bis 15:30 Schulsport
15:30 - 20:00 Leichtath.
20:00 - 22:30 Volleyball

bis 16:15 Schulsport
16:15 - 22:30 Handball

bis 16.15 Schulsport 
16:15 - 20:45 
Leichtathletik

20:45 - 22:30 FCW

bis 16:15 Schulsport
16:15 - 20:30 Turnen

20:30 - 22:30 Volleyball

bis 14:30 Schulsport
14:30 - 17:30 
Leichtathletik

17:30 - 22:30 Handball

Kastelberghalle

Feld 3

bis 15:30 Schulsport
15:30 - 20:00 Leichtath.
20:00 - 22:30 Volleyball

bis 16:15 Schulsport
16:15 - 22:30 Handball

bis 16:15 Schulsport  
16:15 - 19:30 
Leichtathletik              

19:30 - 20:30 Turnen
20:30 - 22:30 FCW

bis 16:15 Schulsport
16:15 - 18:00 Turnen

18:00 - 22:30 Tischtennis

bis 14:30 Schulsport
14:30 - 17:30 
Leichtathletik

17:30 - 22:30 Handball                        

Stadthalle

1. Feld

(Bühnenteil)

Sanierungsbedingt 
geschlossen.

 Sanierungsbedingt 
geschlossen.

 Sanierungsbedingt 
geschlossen.

 Sanierungsbedingt 
geschlossen.

 Sanierungsbedingt 
geschlossen,.

Stadthalle

2. Feld

 Sanierungsbedingt 
geschlossen.

 Sanierungsbedingt 
geschlossen.

 Sanierungsbedingt 
geschlossen.

 Sanierungsbedingt 
geschlossen.

Sanierungsbedingt 
geschlossen. 

Elztalstadion, 

Rasenplatz 

komplett: 

bis 16:00 Schulsport 
16:00 - 21:30

Fußball: FCW in 
Absprache mit SVW

bis 16:00 Schulsport 
16:00 - 21:30

Fußball: FCW in 
Absprache mit SVW 

bis 16:00 Schulsport 
16:00 - 21:30

Fußball: FCW in 
Absprache mit SVW

bis 16:00 Schulsport 
16:00 - 21:30

Fußball: FCW in 
Absprache mit SVW

bis 16:00 Schulsport 
16:00 - 21:30

Fußball: FCW in 
Absprache mit SVW

Elztalstadion, 

Rasenplatz         

obere Hälfte: 

16:00 - 21:00
Leichtathletik SVW in 
Absprache mit FCW  

16:00 - 21:00
Leichtathletik SVW in 
Absprache mit FCW  

16:00 - 21:00
Leichtathletik SVW in 
Absprache mit FCW  

16:00 - 21:00
Leichtathletik SVW in 
Absprache mit FCW  

16:00 - 21:00
Leichtathletik SVW in 
Absprache mit FCW  

16:00 - 21:00
Leichtathletik SVW in 
Absprache mit FCW  

Elztalstadion, 

Leichtathletik-       

anlage:

bis 16:00 Schulsport 
16:00 - 21:00            

Leichtathletik SVW 

bis 16:00 Schulsport 
16:00 - 21:00            

Leichtathletik SVW    
18:00 - 20:30 Sportab- 

zeichenabnahme

bis 16:00 Schulsport 
16:00 - 21:00            

Leichtathletik SVW 

bis 16:00 Schulsport 
16:00 - 21:00            

Leichtathletik SVW 

bis 16:00 Schulsport 
16:00 - 20:00            

Leichtathletik SVW 

 Sa. 10:00 - 14:00 
Leichtathletik SVW  

Kunstrasenplatz 

beim

Stadion

bis 16:00 Schulsport 
16:00 - 21:30          
Fußball: FCW

bis 16:00 Schulsport 
16:00 - 21:30                   
Fußball: FCW

bis 15:30 Schulsport  
15:30 - 16:45 

SBBZ Sehen St. Michael           
16:45 - 21:30
Fußball: FCW

bis 16:00 Schulsport    
16:00 - 21:30                   
Fußball: FCW

bis 16:00 Schulsport 
16:00 - 21:30         
Fußball: FCW

Anmer ung: Sollten orgegebene Hallenzeiten ni ht benötigt werden, bitten wir, dies umgehend dem/der Sport tättenleiter/in u melden.
Während den S hulferien ruht der Übungsbetrieb. Sofern während dieser Zeit wett ampfbedingt Übungsbetrieb notwendig
i t, bitten wir dies mit dem/der uständigen Sport tättenleiter/in abzusprechen.

Genehmigt: 29. Mär  2023

Göt mann, Oberbürgermei ter

Wird von den Vereinen angemietet!

Anmerkung: Sollten vorgegebene Hallenzeiten nicht benötigt werden, bitten wir, dies umgehend dem/der Sportstättenleiter/in zu melden.
Während den Schulferien ruht der Übungsbetrieb. Sofern während dieser Zeit wettkampfbedingt Übungsbetrieb notwendig ist, 
bitten wir dies mit der/dem zuständigen Sportstättenleiter/in abzusprechen.

Genehmigt: 29. März 2023 Götzmann, Oberbürgermeister


